
Fragestellung zur Voranfrage 

Die Voranfrage nach §9 Abs. 1a BImSchG soll klären, ob der geplante Windpark mit insgesamt  

9 Windenergieanlagen bei den nachfolgenden Trägern öffentlicher Belange Aussicht auf Geneh-

migung besitzt: 

- Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr 

- Regierungspräsidium Karlsruhe Ref. 46.2, Mobilität, Verkehr, Straßen 

- Bundesnetzagentur 

- ASDBW Rev. 32 Funkplanung, Stuttgart 

Hinsichtlich der beantragten Feststellungen hat eine Behördenbeteiligung zu erfolgen (§ 10 Abs. 9 

BImSchG).  
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